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Gemeinderatsdrucksache 201/2021 

Abteilung:  Baurechtsamt 

Verantwortlich: Florian Neukirch 

Aktenzeichen: 632.6 15.11.2021 

 
Bauantrag: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mir Doppelcarport; 
Befreiung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung; Eberhardstraße 40 

 

Gremium Termin Beschlussart 

Technischer Ausschuss 30.11.2021 Entscheidung öffentlich 
 

B e s c h lu s s v or s c h l a g :  
 

Der Technische Ausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu.  
 
S a c h v e r h a l t :  

 
Die Bauherren planen die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport.  

 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Berken“. Der 
Bebauungsplan setzt für das gesamt Gebiet eine „Fläche für den Gemeinbedarf“ 

fest. Allerdings wurde das Baugrundstück aus Sicht der Verwaltung klar aus 
dieser Nutzung, mit dem Gedanken einer zukünftigen Wohnbebauung, 

herausgenommen (siehe Anlage 1). Hierbei wurden keine weiteren Kriterien an 
die bauliche Nutzung gestellt, weshalb die Zulässigkeit nach § 34 BauGB zu 

bewerten ist. Hierbei ist das angrenzende Grundstück Eberhardstraße 34 
maßgebend. 
 

Nach Ansicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die Umgebung ein. 
Auch die doch unübliche Dachform des Krüppelwalmdachs ist akzeptabel. Durch 

die Umgebung (Flachdach auf Schule und Eichbau, Satteldach auf 
Eberhardstraße 34) ist keine einheitliche Dachform vorgegeben. Zudem 
unterfallen Dachformen nicht dem bundesrechtlichen Einfügensgebot im Sinne 

des § 34 BauGB (VerwG Schleswig, Urteil vom 21.04.2010, 8A 18/10). 
 

Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss, dem Bauvorhaben zuzustimmen.  
 
F in an z ie l l e  Au s w i r k u n ge n :  

 
-/- 

 
 
Vorlage genehmigt 

 
Ioannis Delakos 

Bürgermeister 
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Anlagen: 
Anlage 1: Auszug Bebauungsplan 

Anlage 2: Lageplan 
Anlage 3: Schnitt 
Anlage 4: Ansicht Nord+Ost 

Anlage 5: Ansicht Süd+West 
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